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Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) nimmt die Gelegenheit wahr, zu dem am 3. September 
2025 veröffentlichten Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/2225 über Verbraucherkreditverträge Stellung zu nehmen. 

Zusammenfassung 
Wir begrüßen den vorgelegten Regierungsentwurf zum Gesetz als wichtigen Schritt zur 
weiteren Digitalisierung. Die vorgesehene Abschaffung von Schriftformerfordernissen 
zugunsten moderner, digitaler Wege stellt aus unserer Sicht eine zentrale und zukunfts-
weisende Maßnahme dar. 

Die DK sieht jedoch bei zentralen Punkten weiterhin Nachbesserungsbedarf im Vergleich zum 
Referentenentwurf:  

• Zahlungsaufschübe für Kreditkarten sollten vom Anwendungsbereich des § 491 Abs. 2
BGB-neu ausgenommen werden. Art. 2 Abs. 5 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie
2023/2225 sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor. Die Kreditkarte ist ein beliebtes,
unkompliziertes und sicheres Zahlungsinstrument, welches im In- und Ausland seit
Jahrzehnten als bargeldloses Zahlungsmittel problemlos genutzt wird. Die nunmehr
vorgesehenen Vorschriften verkomplizieren die Zahlungsabwicklung über Kreditkarten
völlig unnötig und führen zu sehr viel mehr Bürokratie. Darüber entstünden der
Deutschen Kreditwirtschaft Wettbewerbsnachteile gegenüber zahlreichen anderen
europäischen Ländern, in denen die Ausnahmemöglichkeit genutzt wird.

• Die vorgesehene Kreditwürdigkeitsprüfung vor der Vereinbarung eines Entgelts für die
geduldete Überziehung in § 505 Abs. 4 S. 2 BGB-neu würde den praktischen Nutzen
dieser Kreditform, die vor allem auch von ihrer Bürokratielosigkeit lebt, zu Lasten des
Verbrauchers erschweren. Hier sollte ebenfalls von der möglichen Ausnahme der EU-
Richtlinie Gebrauch gemacht werden.

• Zudem benötigt die Kreditwirtschaft dringend eine gesetzliche Regelung zur rechts-
sicheren und praxistauglichen Anpassung von auf Dauer angelegten Bankverträgen
(AGB-Änderungsmechanismus).

• Das Widerrufsrecht muss ohne überzogene Anforderungen an die Widerrufs-
information erlöschen. Hierzu sollte es in der Gesetzesbegründung zu § 356b Abs. 2
S. 5 BGB-neu eine Klarstellung geben. Zudem ist ein Verzicht auf das Widerrufsinfor-
mationsmuster des Art. 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1, Anlage 7 EGBGB und der
Gesetzlichkeitsfiktion für die Kreditwirtschaft unzumutbar.

• Auf Gold-Plating sollte verzichtet werden.

• Zum Kopplungsverbot in § 492b Abs. 1a BGB-neu sollte es eine Konkretisierung in
der Gesetzesbegründung geben, dass das Depot ein wesentlicher Bestandteil des auf
einem laufenden Konto bereitgestellten Wertpapierkredites ist und die etwaige
Eröffnung eines Depots erforderlich macht.

• Die absolute Wartefrist nach § 7a Abs. 5 VVG für Restschuldversicherungen als zu-
lässige Bündelungsgeschäfte zu einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag sollte
vor dem Hintergrund von Art. 14 Abs. 3 und 5 EU-Verbraucherkreditrichtlinie
2023/2225 gestrichen oder jedenfalls in der Form ausgestaltet werden, dass dem
Verbraucher der Abschluss einer Restschuldversicherung auf seinen Wunsch ohne
Einhaltung einer Cooling-off Periode von maximal drei Tagen möglich sein muss.

Im Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen: 
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1. Kein Gold-Plating 

Die Regierungsparteien haben sich in ihrem Koalitionsvertrag aus 2025 dafür stark gemacht, 
auf das Gold-Plating im Rahmen der Finanzmarktregulierung uneingeschränkt verzichten zu 
wollen, um den Finanzplatz Deutschland sowie gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
zu stärken und den europäischen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen zu vollenden 
(Koalitionsvertrag 2025, Rz. 1559-1564). Diesem Ziel wird der Regierungsentwurf durch 
folgende Maßnahmen nicht gerecht: 

• Der Regierungsentwurf hält entgegen der Verbraucherkreditrichtlinie 2023 (konkret Art. 2 
Abs. 2 lit. c, Abs. 3) daran fest, die europäischen Verbraucherkreditvorschriften oberhalb 
eines Betrags von 100.000 Euro anzuwenden, auch wenn das Darlehen nicht der 
Finanzierung einer Renovierung einer Wohnimmobilie dient. Dies ist Gold-Plating in der 
Finanzmarktregulierung par exellence und vor dem Hintergrund des eigens gesetzten 
Ziels aufzugeben, um auch Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Mitgliedstaaten zu 
beseitigen. Dies läuft einem einheitlichen Binnenmarkt zuwider. Wenn die Darlehenshöhe 
100.000 Euro überschreitet, würden Kunden deutscher Banken, die ihren Wohnsitz im 
EU-Ausland haben, in Deutschland wie Verbraucher zu behandeln sein, während sie in 
dem Land ihres ständigen Wohnsitzes aus dem Anwendungsbereich fallen. Der der Höhe 
nach unbeschränkte Anwendungsbereich führt in Deutschland in der Praxis zu ungewöhn-
lichen Anwendungsfällen und führt bei Kunden zu Nachfragen. 

• Von der Ausnahme nach Art. 2 Abs. 5 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 
wurde kein Gebrauch gemacht, obwohl die Möglichkeit bestand, Zahlungsaufschübe im 
Rahmen von Kreditkarten von der Anwendung der Richtlinie auszunehmen (hierzu siehe 
unten Punkt 3 der Stellungnahme).  

• Ebenfalls wurde von der Ausnahmemöglichkeit nach Art. 2 Abs. 4 Buchstabe b der EU-
Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 für die Kreditwürdigkeitsprüfung nach Art. 18 für 
geduldete Überziehungen kein Gebrauch gemacht (Näheres hierzu unter Punkt 5). 

• Zusätzlich werden neue, aus der Verbraucherkreditrichtlinie heraus gebotene, 
Erläuterungspflichten richtlinienüberschießend auf Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträge erstreckt (§ 491a Abs. 3 S. 2 BGB-neu;). 

2. Praxis benötigt dringend einen rechtssicheren und praxistauglichen AGB-
Änderungsmechanismus 

Die Deutsche Kreditwirtschaft betont die Notwendigkeit, die durch das BGH-Urteil vom 27. April 
2021 zum AGB-Änderungsmechanismus entstandene und bis heute fortdauernde Rechts-
unsicherheit durch eine geeignete Gesetzesanpassung schnellstmöglich zu beseitigen. Die 
gegenwärtige Situation hat unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand zur Folge und ist 
verbraucherunfreundlich. Bereits in der letzten Legislaturperiode bestand überwiegend Einigkeit 
darüber, dass die Praxis eine massengeschäftstaugliche Gesetzeslösung zum AGB-Änderungs-
mechanismus benötigt. Der Handlungsbedarf zeigte sich nicht nur in der auf Antrag der 
CDU/CSU durchgeführten öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestags am 29. März 2023. Diese Initiative befürworteten auch die Finanzpolitiker der 
letzten Koalition in ihrer Protokollnotiz zum ersten Zukunftsfinanzierungsgesetz (Seite 106 der 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zur Bundestagsdrucksache 20/9363 vom 
15. November 2023) und der Bundesrat in seinen Stellungnahmen vom 29. September 2023 
zum ersten Zukunftsfinanzierungsgesetz (Drucksache 362/23, Seite 5) und vom 26. April 2024 
zum Bürokratieentlastungsgesetz IV (BR-Drs. 129/24, Seite 28). Zudem bejaht auch die 
Rechtswissenschaft einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, was der wissenschaftliche 
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Appell von 30 Professorinnen und Professoren eindrucksvoll belegt (veröffentlicht in ZIP 2023, 
Heft 13, Seite 684). 
 
Die Deutsche Kreditwirtschaft fordert eine praxisorientierte Lösung. Das Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge böte einen geeigneten 
Anknüpfungspunkt und die Chance zur kurzfristigen Umsetzung. Gebraucht wird ein praxis-
gerechter AGB-Änderungsmechanismus in vielen Fällen. Mit Blick auf mögliche Auswirkungen 
des Art. 47 Abs. 3 (= Art 229 § […] Abs. 2 EGBGB-neu) auf Bestandsverträge gilt dies auch in 
diesem Kontext. Insbesondere wird mit Rücksicht auf monatliche Informationspflichten nach 
§ 504 Abs. 1 S. 1 BGB-neu zu prüfen sein, ob nicht selten praktizierte Rechnungsabschlüsse 
pro Quartal aufrechterhalten werden können oder vor dem Hintergrund dieser künftigen 
Rechtslage nicht eine monatliche Rechnungsperiode mit Verbraucher-Kunden zu vereinbaren 
ist. Dieses mögliche Beispiel eines Änderungsbedarfs illustriert, dass die Kreditwirtschaft auch 
für derartige Anpassungen von Bestandsverträgen eine praktische Handhabung benötigt. 

3. Zahlungsaufschübe für Kreditkarten vom Anwendungsbereich des § 491 Abs. 2 
BGB-neu ausnehmen 

Nach Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie besteht, die Möglichkeit, Kreditkarten mit Zahlungsaufschub 
von der Anwendung der Richtlinie auszunehmen. Von dieser Möglichkeit sollte Gebrauch 
gemacht werden. Die Kreditkarte ist überwiegend ein Zahlungsinstrument, welches im Ausland 
(insbesondere außerhalb Europas) als bevorzugtes und teilweise einziges bargeldloses 
Zahlungsmittel genutzt wird und auch im Inland bargeldlose Zahlungen ermöglicht. Die 
Verbraucherkreditrichtlinie 2023 hebt selbst in Erwägungsgrund 18 die Vorteile bestimmter 
Formen von Kreditkarten hervor, indem sie darauf verweist, dass derartige Kreditverträge 
„Haushalten helfen können, ihr Budget besser an ein monatliches Einkommen anzupassen.“ 
Das gilt insbesondere für die im Markt befindlichen Kreditkartenformen mit monatlichem 
Ausgleich der angesammelten Kreditkartenumsätze. Zudem prüfen Kreditinstitute vor Vergabe 
einer Kreditkarte, ob der Kunde die für eine Kreditkarte erforderliche Bonität hat. Durch die in 
Art. 2 Abs. 5 VKR 2023 enthaltene Anforderung, dass nur „Debitkarten mit Zahlungsaufschub“ 
privilegiert werden können, bei denen lediglich „geringe Gebühren für die Erbringung der 
Zahlungsdienstleistung“ anfallen, ist zudem sichergestellt, dass teure und damit für Ver-
braucher eventuell nachteilige Lösungen nicht vom Anwendungsbereich des Verbraucher-
kreditrechts befreit wären.  
Die nunmehr vorgesehenen Vorschriften im Umsetzungsentwurf verkomplizieren die 
Zahlungsabwicklung über Kreditkarten unnötig und führen zu sehr viel mehr Bürokratie. 

4. Überziehungen nach §§ 504 ff. BGB-neu 

Nach § 504 Abs. 2 BGB-alt konnten Dispositionskredite formlos vereinbart werden. Dies hat 
sich gerade in den Online-Antragsstrecken durch einfache Handhabung für den Verbraucher 
bemerkbar gemacht. Nunmehr erscheint durch die Streichung des Absatze 2 und dem neuen 
§ 492 Abs. 1a BGB fraglich, ob ein Kästchen und entsprechende aktive Hakensetzung des 
Verbrauchers (nach Anzeige aller relevanter Vertragsunterlagen wie Bedingungen etc.), 
beispielsweise bei einer Kontoeröffnung oder später im Online-Banking, ausreichend wären, um 
der Textform zu genügen. Würde dies nur als „Antrag“ gesehen, müssten hiernach alle Unter-
lagen erst zugesendet werden und nochmals eine aktive Zustimmung des Verbrauchers einge-
holt werden, was den Prozess erheblich verzögern und unnötig bürokratisch gestalten würde. 
 



Seite 6 von 16 

 

Stellungnahme, 30. September 2025  

 

Des Weiteren ist eine gesetzgeberische Klarstellung zum Begriff und Wesen der geduldeten 
Überziehung sowie ihren Anforderungen erforderlich. Wenn sie nach § 492 Abs. 8 BGB-neu 
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers (auch der Höhe nach erfolgen kann), 
kann es keine geduldete Überziehung mehr geben. Da offenbar die Vorstellung vorherrscht, 
dass im Kontoeröffnungsvertrag ein Rahmen für die geduldete Überziehung vereinbart wird, 
muss sie auch und gerade wegen der notwendigen Formvorschriften und der Notwendigkeit zur 
Belehrung über ein Widerrufsrecht bei einer eingeräumten Überziehung klar definiert und von 
ihr abgegrenzt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass geduldete Überziehungen gänzlich 
nicht vorgenommen werden, und zwar mit allen Konsequenzen für die Verbraucher (z. B. bei 
Nichtzahlung von Strom, Miete etc.). 

5. Verpflichtung zur Bewertung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers, § 505 Abs. 4 
S. 2 BGB-neu 

Nach Art. 2 Abs. 4 Buchstabe b der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 gelten die 
Vorgaben über die Kreditwürdigkeitsprüfung nach Art. 18 für geduldete Überziehungen nur, 
wenn die Mitgliedstaaten nichts anderes bestimmen. Hiervon sollte der deutsche Gesetzgeber 
auch Gebrauch machen.  
 
Eine geduldete Überziehung kommt in der Regel durch faktische Inanspruchnahme seitens des 
Kunden und Duldung seitens der Bank zustande, und zwar ad hoc im Moment der Duldung. Bei 
der geduldeten Überziehung werden zwar die Entgelte vorab vereinbart, es besteht jedoch 
weder ein Anspruch auf das „Ob“ der Duldung noch ein Anspruch auf die „Höhe“ der gedulde-
ten Überziehung. Wenn die bankseitige und damit einseitige Einführung oder Erhöhung einer 
geduldeten Überziehung nach § 492 Abs. 8 BGB-neu untersagt wird, sofern sie sich nicht 
innerhalb des Rahmens der entsprechenden Vereinbarung im Kontoeröffnungsvertrag bewege, 
ist die geduldete Überziehung begrifflich ausgeschlossen und nicht mehr von der eingeräumten 
Überziehungsmöglichkeit zu unterscheiden. Es besteht bei der avisierten Rechtslage seitens 
des Regierungsentwurfs die reale Gefahr, dass Verbraucher keine geduldete Überziehung mehr 
bei einem Kreditinstitut erreichen können, wenn sie nicht zu Beginn einer Kontoverfügung 
ausdrücklich erklären, mit der Überziehung einverstanden zu sein. Die Konsequenzen für den 
Wirtschaftsverkehr, wenn Verbraucher ggf. lebenswichtige Zahlungen wie Miete, Strom etc. 
nicht mehr leisten können, dürften erheblich sein. Das gilt umso mehr, wenn Verbraucher für 
Rückfragen nicht zur Verfügung stehen (z. B. bestimmte Urlaubsreisen, plötzlicher Kranken-
hausaufenthalt o. Ä.). 
 
Kreditinstitute prüfen primär nach internen standardisierten,den Kunden nicht kommunizierten 
Verfahren bei einem Vertrag über ein laufendes Konto, ob bei dem Konto grundsätzlich eine 
geduldete Überziehung zulässig ist, oder ob eine solche technisch ausgeschlossen ist. Eine 
umfassende Kreditwürdigkeitsprüfung im Einzelfall würde nicht nur eine erhebliche 
Verzögerung zwischen dem Auftreten der Überziehung und der Entscheidung über deren 
Duldung verursachen, sondern auch einen unverhältnismäßig hohen Aufwand in der Analyse 
und Dokumentation nach sich ziehen. Die heute übliche, risikoorientierte Einzelfallprüfung 
anhand von Überziehungslisten würde dadurch ersetzt  mit der Folge, dass geduldete 
Überziehungen in der Praxis kaum noch angeboten werden könnten. Für Verbraucher bliebe 
dann nur der Weg über einen formellen Dispokredit, der jedoch nicht dieselbe Flexibilität bietet. 
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Zumal mit der Begründung auf S. 137 des Entwurfes 
 
„Zudem wird geregelt, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung nach § 505a BGB-neu – wie bei 
der Einräumung einer Überziehungsmöglichkeit nach § 504 BGB – vor Abschluss des 
Kontoeröffnungsvertrags, mit dem ein Entgelt für die Nutzung der geduldeten Überziehung 
vereinbart wird, zu erfolgen hat (und zwar in beiden Varianten des § 505 Absatz 1 BGB).“ 
 
klargestellt wird, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung sogar vor Abschluss des Kontoeröffnungs-
vertrages geprüft werden muss.  
 
Sollte dem Petitum nicht gefolgt werden, ist klarzustellen, dass es für die Kreditwürdigkeits-
prüfung vor Vereinbarung eines Entgelts für die geduldete Überziehung bei Abschluss eines 
Vertrags über ein laufendes Konto entsprechend dem bereits in der Richtlinie verankerten 
Proportionalitätsprinzip ausreicht, wenn der Darlehensgeber z. B. eine Datenbankabfrage 
vornimmt, um auf deren Grundlage die Entscheidung über die Zahlungsfähigkeit des 
Verbrauchers zu treffen. Eine weitergehende Prüfung anhand von Unterlagen über die 
Einkommens- und Ausgabensituation sowie die Vermögensverhältnisse des Kunden bei 
Eröffnung eines Girokontos unter Beachtung des § 505b BGB erscheint an dieser Stelle 
unangemessen, mit hohem Aufwand verbunden und für den Verbraucher unverständlich.  
 
Erfahrungsgemäß liegt die Überziehung im Interesse des Verbrauchers, weil das Kreditinstitut 
Verfügungen zu einem Zeitpunkt zulässt, in dem das laufende Konto keine ausreichende 
Deckung durch Guthaben oder einen noch nicht ausgeschöpften Dispositionskredit aufweist. 
Dies kann bereits dadurch verursacht sein, dass sich erwartete Zahlungseingänge für eine 
kurze Zeit verzögern. Bei diesen Verfügungen kann es sich um für den Verbraucher wichtige 
Zahlungen, wie Miete, Versicherungen (z. B. Auto- und Krankenversicherungen), Strom-
abschlagszahlungen etc. handeln. Da § 492 Abs. 8 BGB bei der geduldeten Überziehung nur 
entsprechend der Regelung in Art 2 Abs. 4a) Verbraucherkreditrichtlinie Anwendung findet, 
sollte bei § 505 BGB geregelt werden, dass eine im Sinne von § 492 Abs. 8 BGB erforderliche 
Anforderung für die geduldete Überziehung vorliegt, wenn der Darlehensgeber einen Zahlungs-
vorgang ausführt, der von dem Verbraucher veranlasst wurde, sei es durch Barauszahlungen, 
Überweisung, Lastschriften aufgrund eines SEPA–Lastschriftmandats, u. a..  
 
Sollte diese gesetzliche Ergänzung nicht erfolgen, müssten die Darlehensgeber – bevor sie 
einen Zahlungsvorgang ausführen, der zu einer geduldeten Überziehung führt – die 
Bearbeitung unterbrechen, um eine „Anforderung“ von dem Verbraucher einzuholen, da sie 
andernfalls das Risiko eingehen, diese Leistung unentgeltlich zu erbringen. Da für die Aus-
führung von Zahlungsvorgängen strenge Fristen gelten und keineswegs sichergestellt ist, von 
dem Verbraucher rechtzeitig eine entsprechende Anforderung zu erhalten, ist davon auszu-
gehen, dass Kreditinstitute künftig geduldete Überziehungen nicht mehr zulassen werden, und 
es vermehrt zu Lastschriftrückgaben und Mahn- und Beitreibungsprozessen gegenüber 
Verbrauchern kommen wird.  
 
Letztlich passt die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505a ff. BGB-neu nicht zur geduldeten 
Überziehung, weil sie kein für den Vertrieb vorgesehenes Produkt darstellt. Dieser Umstand 
kommt auch mittelbar in der EU-Richtlinie zum Ausdruck, weshalb Art 247a § 2 Abs. 3 EGBGB 
ersatzlos zu streichen ist  
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6. Kreditwürdigkeitsprüfung, §§ 505a, 505b Abs. 2 BGB-neu 

Absicherung der Datengrundlagen für die Kreditwürdigkeitsprüfung durch 
Änderungen im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

In Umsetzung der Richtlinienvorgaben sieht der Regierungsentwurf eine Erweiterung der 
Pflichten der Institute zur Kreditwürdigkeitsprüfung vor. Entwicklungen in der Rechtsprechung 
auf europäischer und nationaler Ebene sorgen mittlerweile für erhebliche Rechtsunsicherheit 
bei der Durchführung der Kreditwürdigkeitsprüfung in Bezug auf Informationen von 
Kreditauskunfteien. Dem sollte durch eine gezielte Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes 
im Rahmen der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie Rechnung getragen werden: 

- Verwendung von Auskunftei-Scores 
Der Europäische Gerichtshof hatte mit Urteil vom 7. Dezember 2023 (C-634/21 
„SCHUFA Holding (Scoring)“) rechtliche Bedenken hinsichtlich der Vorschrift in § 31 
BDSG zum Scoring und zu Bonitätsauskünften geäußert. Der Entwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes aus der vergangenen Legis-
laturperiode (BT-Drucks. 20/10859) enthielt als Reaktion auf dieses Urteil einen neuen 
§ 37a BDSG-E. Das Gesetzesvorhaben konnte aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen 
nicht mehr abgeschlossen werden.  
 
Wir begrüßen nach wie vor den Ansatz, Rechtssicherheit für die Erstellung von Score-
werten durch Auskunfteien und die Verwendung dieser Werte durch Kreditinstitute zu 
gewährleisten. Hierbei wird zutreffend die Gestaltungsmöglichkeit des nationalen 
Gesetzgebers in Art. 22 Abs. 2 b DSGVO genutzt, um das für die kreditgebende 
Wirtschaft wichtige Auskunftei-Scoring abzusichern und diesbezügliche Rahmen-
bedingungen für die hierbei verwendbaren Daten und die Transparenz gegenüber 
Betroffen zu schaffen. Allerding gibt es bei § 37a BDSG-E noch Verbesserungspotential 
im Detail (vgl. den als Anlage 1 beigefügten Auszug aus der DK-Stellungnahme vom 
17. April 2024). 

- Informationen über Zahlungsstörungen  
Das OLG Köln hat mit Urteil vom 10. April 2025 (15 U 249/24) im Vergleich zur Recht-
sprechung anderer Obergerichte erstmalig entschieden, dass Auskunfteien 
Informationen über Zahlungsstörungen unmittelbar mit ihrer Erledigung löschen 
müssen. Dabei stellt das Gericht die rechtliche Gültigkeit eines von der Datenschutz-
aufsicht im Rahmen des Art. 40 DSGVO genehmigten „Code of Conduct für die Prüf- und 
Speicherfristen von personenbezogenen Daten (CoC)“ in Frage.  
 
Die Wirtschaftsauskunfteien (u. a. die SCHUFA) hatten mit der Datenschutzkonferenz 
der Datenschutzaufsichtsbehörden (DSK) im zweiten Quartal 2024 ihre Verhaltensregeln 
für die Prüf- und Speicherfristen von personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung 
des EuGH-Urteils vom 7. Dezember 2023 (Rechtssachen C-26/22 und C-64/22) zur 
zulässigen Speicherdauer der Restschuldbefreiung bei Kreditauskunfteien aktualisiert. 
Damit konnten die bisherigen Speicherfristen von 3 Jahren mit Ausnahme des Falls der 
Restschuldbefreiung im Verhaltenskodex weitgehend erhalten bleiben.  
 
Um eine aussagekräftige und faire Kreditwürdigkeitsprüfung, also Prognose über 
mögliche Zahlungsausfälle, zu erstellen, ist die Nutzung der statistisch relevanten 
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Informationen aus einem engen Kreis von Finanzdaten unerlässlich. Informationen über 
erledigte Zahlungsstörungen haben dabei eine hohe Relevanz. Zur Wiederherstellung 
von Rechtssicherheit sollte durch Anpassung des BDSG entweder eine Aufwertung von 
aufsichtsbehördlich genehmigten Verhaltensregeln oder eine gesetzliche Verankerung 
der Speicherfristen für Informationen über erledigte Zahlungsstörungen nach dem 
Vorbild der vor 2018 geltenden Regelung in § 35 Abs. 2 Nr. 4 BDSG a.F. erfolgen. 
Zumindest jedoch sollte § 30 Abs. 4 BDSG-neu um folgenden Satz 2 ergänzt werden: 
„Informationen über erledigte Zahlungsstörungen gelten ab dem Datum der Erledigung 
für drei Jahre als aktuell.“ 

7. Widerrufsrecht und Widerrufsmuster 

a. Widerrufsfrist nach § 356b Abs. 2 S. 5 BGB-neu 

Die DK begrüßt die Klarstellung in der Gesetzesbegründung, S. 117, dass das Widerrufsrecht in 
jedem Fall nach 12 Monaten und 14 Tagen nach Abschluss des Vertrages erlöschen soll. Um 
dieses Ziel effektiv umzusetzen, darf ein Auslaufen der Widerrufsfrist nach § 356 b BGB-neu 
lediglich davon abhängig sein, dass der Kunde die Information über sein Widerrufsrecht 
erhalten hat und nicht, dass diese Information in jeder Hinsicht korrekt ist.  
 
Die Bestimmung sollte dahingehend zu verstehen sein, dass die Widerrufsfrist nur bei gänz-
lichem Fehlen einer Widerrufsinformation einem absoluten Erlöschen der Widerrufsfrist 
entgegensteht. Anders darf es nur sein, wenn die Widerrufsinformation derart mangelbehaftet 
ist, dass sie die wesentlichen Inhalte nach Art. 247 § 6 Abs. 2 EGBGB nicht enthält und somit 
einer gänzlich fehlenden Widerrufsinformation gleichzusetzen ist. Andernfalls kann der 
gesetzgeberische Wille, die Rechtssicherheit erhöhen zu wollen, nicht erreicht werden. Hier 
sollte es schon im Wortlaut des § 356b Abs. 2 S. 5 BGB-neu eine entsprechende Klarstellung 
geben, beziehungsweise unter Streichung des neu hinzugefügten Satzes 5 sollte § 356b Abs. 2 
S. 4 mit der Streichung des Wortes „Immobiliar-“ wie folgt angepasst werden:  
 
In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. Das Widerrufsrecht bei 
einem Verbraucherdarlehensvertrag erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem 
Vertragsschluss oder nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt, wenn dieser nach dem 
Vertragsschluss liegt. 
 
Zumindest sollte die Gesetzesbegründung hervorheben, dass eine Information über die in 
Art. 247 § 6 Abs. 2 EGBGB genannten wesentlichen Inhalte zum Widerrufsrecht ausreichend 
ist, da das Problem der „ewigen Widerrufsmöglichkeit“ anderenfalls nicht in dem vom Richt-
liniengeber und dem deutschen Gesetzgeber selbst gewünschten Umfang entschärft werden 
kann. Eine ähnliche Umsetzung, wie sie auch im Rahmen des Diskussionsentwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts, mit 
dem die Richtlinie (EU) 2023/2673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. November 2023 zur Änderung der Richtlinie 2011/83/EG in Bezug auf im Fernabsatz 
geschlossene Finanzdienstleistungsverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/65/EG 
gefordert wird, sollte hier angestrebt werden.  
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b. Gesetzlichkeitsfiktion und Widerrufsinformationsmuster nach Art. 247 § 6 
Absatz 2 und § 12 Absatz 1, Anlage 7 EGBGB 

Eine Streichung von Gesetzlichkeitsfiktion und gesetzlich fundierter Widerrufsinformations-
muster sind angesichts der historischen Erfahrungen für die Kreditwirtschaft unzumutbar. 
Diese Muster haben spätestens seit ihrer Einführung auf gesetzlicher Ebene Masseverfahren in 
Form von Streitigkeiten um jeden Punkt und jedes Komma erledigt. Das Wiederaufleben dieses 
Szenarios hat keinen Mehrwert für den Verbraucherschutz oder die Verbraucher als Kollektiv 
und beschenkt allenfalls eine zunehmend auf die Bewältigung von Masseverfahren ausge-
richtete Anwaltschaft auf Kosten der Kreditwirtschaft und der durch die Bundesländer 
finanzierten Justiz. Auch die Sorge vor der Staatshaftung nach der Entscheidung des EuGH 
(Große Kammer) Urteil vom 21.12.2023 – C-38/21, C-47/21, C-232/21 (VK/BMW Bank GmbH 
ua) rechtfertigt die Streichung von Gesetzlichkeitsfiktion und gesetzlichen Mustern nicht. Die 
Mehrbelastung der Kreditwirtschaft durch die Bewältigung neuer Masseverfahren und ständiger 
Überwachung sowie etwaiger Anpassung der Widerrufsinformationsmuster an neuere 
Entscheidungen nach den Grundsätzen der anwaltlichen Vorsicht steht in keinem Verhältnis.  
 
Der Gesetzgeber ist vielmehr gehalten, Rechtsicherheit für die Institute zu schaffen. Dies nicht 
tun zu können, weil die Rechtsprechung des EuGH nicht einmal für den deutschen Gesetz-
geber - und damit erst recht nicht für die Kreditwirtschaft - zu antizipieren sei, sollte nicht die 
Lösung sein. Etwaige Bedenken gegen die Muster oder Sorgen vor einer staatlichen Haftung 
wegen der Muster sind beim EU-Richtliniengeber zu adressieren. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat als größte Wirtschaftsmacht innerhalb der Europäischen Union auch hinreichend 
Gewicht, solche Regelungen, sei es nur in Gestalt einer Ermächtigungsgrundlage, „nachzu-
verhandeln“. Es ist insofern auch zu beachten, dass eine funktions- und leistungsfähige Justiz 
ein zu beachtendes Gut im Sinne von Art. 20 Abs. 3 GG darstellt. Dieses Gut wird ohne 
sachlichen Grund beeinträchtigt, wenn der Gesetzgeber (erneut) die Justiz und ihre begrenzten 
Ressourcen mit formalen Rechtsstreitigkeiten zu Widerrufsinformationen in Anspruch nimmt. 
 
Jedenfalls für eine Streichung des derzeit im deutschen Recht vorhandenen gesetzlichen 
Widerrufsinformationsmusters des Art. 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1, Anlage 7 EGBGB 
besteht keine Notwendigkeit. Ein solches Erfordernis ergibt sich insbesondere weder aus den 
EU-rechtlichen Vorgaben der in das deutsche Recht umzusetzenden Richtlinie noch aus der 
Rechtsprechung des EuGH. Ein Streichen des gesetzlichen Musters würde nicht nur den Kredit-
instituten die bisher bestehende Grundlage für die Konzeption gesetzeskonformer Widerrufs-
informationen entziehen. Aufgrund der mit der Streichung verbundenen Rechtsunsicherheit 
und der Vielzahl der zu erwartenden gerichtlichen Auseinandersetzungen würde die Streichung 
auch eine erhebliche Mehrbelastung der Justiz mit sich bringen. Die bisherigen gesetzlichen 
Regelungen müssen daher aufrechterhalten werden. 
 
An dieser Stelle begrüßen wir es ausdrücklich, dass der deutsche Gesetzgeber den gesetzlichen 
Mustertext für Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Anlage 8 beibehält. Dies unterstreicht aber 
zugleich, dass der deutsche Gesetzgeber die Erforderlichkeit gesetzlicher Muster erkennt und 
erkannt hat.  
 
Aus unserer Sicht ist das auch notwendig für Förderdarlehensverträge mit Verbrauchern, die 
als Fernabsatzverträge oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen werden, um die 
erforderliche Rechtssicherheit gerade für den Anwendungsbereich dieser staatlich geförderten 
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Kredite zu schaffen. Unseres Erachtens sollte daher ein gesetzlicher Mustertext für die 
Belehrung zum Widerrufsrecht in diesen Fällen geschaffen werden.  
 
Insoweit wird ergänzend auf die weitere Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zur 
Umsetzung der geänderten EU-Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU (Referentenentwurf für 
ein Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie (EU) 2023/2673) in das deutsche Recht vom 
1. August 2025 verwiesen. 

8. Konkretisierung zur Erhebung des marktüblichen Zinses, § 492 Abs. 9 BGB-neu 

Um eine realistische Bewertung des Marktes zu haben, müsste die Bundesbank ggf. die 
Methode ihrer Durchschnittswertberechnung überprüfen und ggf. anpassen. Insbesondere 
sollte die Bundesbank darauf achten, dass bestimmte absatzfördernde 0 % Finanzierungen 
oder sonstige querfinanzierte, günstige Kredite die Durchschnittswerte nicht zu sehr ver-
wässern, um eine realistische Bewertung des Marktes gem. § 492 Abs. 9 S.1 BGB-neu zu 
erhalten. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein subjektiver Tatbestand für die 
Norm ausdrücklich nicht erforderlich sein soll  

9. Wertpapierkredite – keine Kopplungsgeschäfte nach § 492b Abs. 1a BGB-neu 

Das Problem bei der Vergabe von Wertpapierkrediten wurde in der Gesetzesbegründung nicht 
gelöst bzw. berücksichtigt.  
 
Ein Wertpapierkredit – auch als Lombard- oder Effektenkredit bezeichnet – ist eine durch im 
Depot befindliche Wertpapiere besicherte Kreditform. Diese ermöglicht es Anlegerinnen und 
Anlegern, liquide Mittel zu erhalten, ohne ihre bestehenden Kapitalanlagen veräußern zu 
müssen. Die Höhe des zur Verfügung stehenden Kreditrahmens bzw. dessen tatsächliche 
Ausnutzbarkeit bemisst sich nach dem aktuellen Marktwert oder dem Beleihungswert sowie der 
Art und Qualität der im Depot gehaltenen Wertpapiere. Insoweit ist es von Bedeutung, dass die 
Kreditlinie und das damit notwendigerweise verbundene Depot bei demselben Kreditinstitut 
unterhalten werden, weil es zum einen dem Darlehensnehmer ermöglicht, die Höhe des zur 
Verfügung stehenden Kreditrahmens zu bestimmen und ggf. durch entsprechende Wertpapier-
geschäfte (Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren) zu beeinflussen. Zum anderen haben die 
Darlehensgeber nur dann die Möglichkeit, den Markt- bzw. Beleihungswert der in dem Depot 
verbuchten Wertpapiere taggenau zu überwachen, wenn das Depot im selben Haus geführt 
wird. Die Überwachung ist notwendig, da sich die Höhe der möglichen Kreditinanspruchnahme 
nach dem Gesamtwert der im Depot verbuchten Wertpapiere richtet. Die im Depot verbuchten 
Wertpapiere werden an das kreditgewährende Institut verpfändet. Trotz dieses Pfandrechts 
wird dem Darlehensnehmer in der Regel die Möglichkeit eingeräumt, in Abstimmung mit dem 
Darlehensgeber über die Wertpapiere zu verfügen, um auf diese Weise etwaige Kursgewinne zu 
erzielen und ggf. -verluste zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. Würden die als 
Sicherheit dienenden Wertpapiere im Depot bei einem Drittinstitut verbucht, müsste das 
kreditgewährende Institut das depotführende Institut anweisen, keine Verfügungen über die 
Wertpapiere zuzulassen. Dies würde dem Verbraucher die mit einem Wertpapierkredit 
verbundene Flexibilität nehmen.  
 
Die Aufnahme eines Wertpapierkredites wäre für Bestandskunden, die bei ihrem Institut – 
soweit dieses Wertpapierkredite anbietet – bereits ein Wertpapierdepot halten, möglich, denn 
es müsste für die Verbuchung der als Sicherheit dienenden Wertpapiere kein Depot eröffnet 
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werden. Für Neukunden wäre diese Kreditform nicht möglich, wenn sich aus der jetzigen 
Formulierung zu den Kopplungs- und Bündelungsgeschäften etwaige Restriktionen für 
Wertpapierkredite ergeben sollten. Verbraucher, die bei ihrem depotführenden Kreditinstitut 
keinen Wertpapierkredit aufnehmen können (weil er nicht angeboten wird) oder wollen, wären 
ggf. daran gehindert, bei einem anderen Kreditinstitut unter Übertragung ihres Wertpapier-
depots einen Wertpapierkredit aufzunehmen. Das wäre eine Ungleichbehandlung der Ver-
braucher, die durch die Richtlinie und deren Umsetzung nicht zu rechtfertigen ist. Auch die 
Verbraucherkreditrichtlinie 2023 möchte Verbrauchern den Zugang zum Verbraucherkredit-
markt eröffnen und nicht erschweren. Aus den o. g. Gründen ergibt sich, dass ein 
Wertpapierkredit zwingend die Führung eines Wertpapierdepots bei dem kreditgewährenden 
Kreditinstitut voraussetzt, sodass das Depot ein wesentlicher Bestandteil eines Wertpapier-
kredits darstellt.  
 
Um nicht Gefahr zu laufen, dass Diskussionen darüber entstehen, ob es sich bei einem Wert-
papierkredit um ein unzulässiges Kopplungsgeschäft handeln könnte, sollte in der Gesetzes-
begründung klargestellt werden, dass die Eröffnung von Wertpapierdepots auch dann erlaubt 
ist, wenn es gleichzeitig mit der Aufnahme eines Verbraucherkredites erfolgt. Erfolgt diese 
Klarstellung nicht, könnte dies zur Folge haben, dass Kreditinstitute aufgrund des bestehenden 
rechtlichen Risikos nicht mehr bereit sind, Wertpapierkredite anzubieten, was gerade im 
Geschäftsverkehr mit vermögenden Kunden/Verbrauchern einen erheblichen Einschnitt für die 
Kunden bedeuten würde und mit der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 nicht intendiert 
war.  
 
Zudem sollte § 492b Abs. 2 BGB-alt auch auf die Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge 
anwendbar sein. Ansonsten könnten beispielsweise Renovierungsdarlehen nicht besichert 
werden mit einer Kapital- und/oder Risikolebensversicherung oder anderen Versicherungs-
produkten. Ebenso wäre es nicht mehr möglich, ein Darlehen unter Tilgungsaussetzung gegen 
Abschluss einer frei am Markt verfügbaren Kapitallebensversicherung oder einer bereits 
abgeschlossenen, aber noch nicht fälligen Kapitallebensversicherung zu gewähren. Für eine 
solche Einschränkung des Finanzierungsangebots gegenüber Verbrauchern besteht kein Grund; 
im Übrigen entfiele für die Kreditinstitute bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen eine 
nach Art. 212 Abs. 2 CRR grundsätzlich anerkennungsfähige Kreditsicherheit. Eine solche 
Erweiterung des § 492b Abs. 2 BGB auf Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge wäre nach 
Art. 14 Abs. 3 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 zulässig.  

10.  Restschuldversicherung als zulässiges Bündelungsgeschäft, § 7a Abs. 5 S. 1 und 
2 VVG 

Der europäische Gesetzgeber unterscheidet im Grundsatz zwischen zulässigen Bündelungs-
geschäften und den unzulässigen Kopplungsgeschäften. Zulässige Bündelungsgeschäfte sind 
nach Art. 14 Abs. 1 EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 von den Mitgliedstaaten 
ausdrücklich zuzulassen: „Die Mitgliedstaaten erlauben Bündelungsgeschäfte, untersagen 
jedoch Kopplungsgeschäfte.“  
 
 
 
Die Auslegung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 gebietet, dass Bündelungs-
geschäfte auch im Rahmen eines zeitgleichen Abschlusses beider Finanzprodukte zuzulassen 
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sind. Wegen der zwingenden Wartefrist in § 7a Absatz 5 Satz 1 und 2 VVG ist dies jedoch 
derzeit nicht der Fall. 
 

Die angeführten Definitionen sowie die Vorgaben zur Zulässigkeit von Bündelungsgeschäften 
sind nach Art. 42 Absatz 1 Verbraucherkreditrichtlinie 2023 vollharmonisiert. Mitgliedstaaten 
dürfen in ihrem nationalen Recht keine Bestimmungen aufrechterhalten, die von diesen 
Vorgaben abweichen. Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Zukunftsfinanzierungs-
gesetz (ZuFinG) eine Wartefrist für Restschuldversicherungen eingeführt, die ganz ent-
scheidend von den Vorgaben der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 abweicht. Danach 
muss zwischen Abschluss des Darlehens und Abschluss einer zugehörigen Restkredit-
versicherung mindestens eine Woche liegen (§ 7a VVG). Selbst wenn ein Kunde sofortigen 
Versicherungsschutz wünscht, wird ihm ein gleichzeitiger Abschluss von Darlehen und 
Versicherung unmöglich gemacht – obwohl ihm die EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 
genau dieses Recht zuspricht.  

 

Die bisherige Praxis zeigt, dass es bereits in der ersten Woche nach Abschluss des Darlehens-
vertrages durchaus zu einer signifikanten Anzahl von Versicherungsfällen kommt. Eine 
Erhebung unter einigen Anbietern von Restschuldversicherungen beziffert die Anzahl von 
Versicherungsfällen in der ersten Woche auf durchschnittlich 400 Fälle pro Jahr. Durch die 
Einführung des einwöchigen Abschlussverbots entsteht damit eine substanzielle Schutzlücke 
gerade dann, wenn die Restschuld des Darlehens noch 100 % beträgt und das finanzielle Risiko 
für die Verbraucher am höchsten ist. Um diese Schutzlücke zu schließen und die Vorgaben der 
Verbraucherkreditrichtlinie 2023 ohne Gold-Plating rechtskonform umzusetzen, sollten § 7a 
Absatz 5 Satz 1 und 2 VVG gestrichen werden. 

11.  Neue Missstandsaufsicht nach § 3 Abs. 1 (Absatzfinanzierungsaufsichtsgesetz – 
AbsFinAG) sachgerecht fassen 

Das Absatzfinanzierungsaufsichtsgesetz (AbsFinAG) sieht unter bestimmten Voraussetzungen 
(§ 2 Abs. 2 AbsFinAG) eine zusätzliche Beaufsichtigung von Instituten i.S.v. § 1 Abs. 2 
AbsFinAG vor. Darunter fallen unter Umständen auch Kreditinstitute i.S.v. des § 1 Abs. 1 S. 1 
KWG für die neue Missstandsaufsicht nach § 3 Abs. 1 AbsFinAG. Um Doppelzuständigkeiten 
und doppelte behördliche Prüfungen zu vermeiden, sollte eine Abgrenzung zu § 4 Abs. 1a 
FinDAG erfolgen. Denn Kreditinstitute dürften bereits heute auch in Ansehung der Verbraucher-
darlehen nach §§ 491 Abs. 2, 506 Abs. 1 BGB von der BaFin beaufsichtigt sein. Unabhängig 
davon erscheint es ebenfalls sinnvoll, hier zur Abgrenzung von zivil- und verwaltungs-
rechtlichen Zuständigkeiten die Einschränkungen von § 4 Abs. 1 FinDAG zu übernehmen. 
Demnach kann die BaFin nur einschreiten, „wenn eine generelle Klärung im Interesse des 
Verbraucherschutzes geboten erscheint“. Aus diesem Tatbestandsmerkmal folgt, dass 
aufsichtliche Maßnahmen gegenüber dem zivilgerichtlichen Rechtsschutz subsidiär sind. „Ein 
Missstand liegt insbesondere dann vor, wenn ein Institut oder Unternehmen im Sinne des 
Satzes 2 eine einschlägige Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur Anwendung einer 
zivilrechtlichen Norm mit verbraucherschützender Wirkung nicht beachtet. In Fällen, in denen 
die Bundesanstalt Kenntnis von systematischen oder gewichtigen Verstößen gegen ver-
braucherschützende Rechtsvorschriften erhält und in absehbarer Zeit kein höchstrichterliches 
Urteil zu erwarten ist, hat sie ebenfalls die Möglichkeit einzuschreiten.“ (BT-Drs. 18/3994, 
S. 36; dazu auch VG Frankfurt am Main, Urteil vom 24.06.2021, 7 K 2237/20.F, juris-Rn. 27). 
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Solcher Klarstellungen bedarf es auch hier, um genuin zivilrechtliche bzw. zivilrechtlich 
geprägte Fragen nicht vor dem Verwaltungsgericht (parallel zu zivilgerichtlichen Klage-
verfahren) klären zu müssen. 

*** 
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Anlage 1 - Auszug aus der DK-Stellungnahme vom 17. April 2024 

 
(…) § 37a BDSG-E: Schaffung von Rechtssicherheit für das Scoring von Auskunfteien 
wird begrüßt 
Wir begrüßen den Vorschlag der Bundesregierung, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
vom 7. Dezember 2023 (C-634/21 „SCHUFA Holding (Scoring)“) zum Anlass zu nehmen, 
Rechtssicherheit für die Erstellung von Scorewerten durch Auskunfteien und die Verwendung 
dieser Werte durch Kreditinstitute zu gewährleisten. Hierbei wird zutreffend die Gestaltungs-
möglichkeit des nationalen Gesetzgebers in Art. 22 Abs. 2 b DSGVO genutzt, um das für die 
kreditgebende Wirtschaft wichtige Auskunftei-Scoring abzusichern und diesbezügliche 
Rahmenbedingungen für die hierbei verwendbaren Daten und die Transparenz gegenüber 
Betroffen zu schaffen. Gleichwohl besteht Verbesserungsbedarf wie folgt: 
 
Anwendungsbereich des § 37a BDSG  
Gemäß der genannten EuGH-Rechtsprechung sollte der § 37a BDSG-E nur das Scoring von 
Auskunfteien erfassen und dafür nach Art. 22 Abs. 2 b DSGVO eine gesonderte Grundlage 
schaffen. Für ein z. B. im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung nach § 18a KWG erfolgendes 
bankinternes Scoring besteht kein Regelungsbedarf, weder aufgrund der EuGH-Rechtsprechung 
noch aufgrund der DSGVO. Vielmehr ist das bankinterne Scoring EU-weit einheitlich bereits mit 
Art. 6 Abs. 1 b DSGVO i. V. m. Art. 22 Abs. 2 a DSGVO legitimiert. EU-rechtlich kann das 
bankinterne Scoring auch nicht in Bezug auf die hierfür nutzbaren Datenarten weiter einge-
schränkt werden. Dies würde dem Vollharmonisierungsansatz widersprechen, denn dann 
würden in Deutschland strengere Regelungen für das bankinterne Scoring gelten als in anderen 
EU-Mitgliedstaaten. Auch ein Konflikt mit bankaufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in § 10 
Abs. 2 KWG würde auftreten. Denn § 10 Abs. 2 KWG konkretisiert Art und Umfang des bank-
internen Scorings, damit Kreditinstitute eine möglichst treffsichere Bonitätsanalyse ihrer 
Kunden vornehmen und damit „Adressausfallrisiken“ vermindern können. Etwaige Ein-
schränkungen wären risikoerhöhend für Kreditinstitute. Daher schlagen wir zur Klarstellung des 
Anwendungsbereichs der Vorschrift vor, bereits in der Überschrift zum Ausdruck zu bringen, 
dass § 37a BDSG-E nur für das Scoring von Auskunfteien Anwendung findet. 
 
Datenverwendungsverbote  
Nach § 37a Abs. 2 Nr. 1 c) BDSG-E sollen „Informationen über Zahlungseingänge und -aus-
gänge auf und von Bankkonten“ nicht zum Zwecke des Scorings genutzt werden dürfen. Wie 
oben bereits betont, sollte der § 37a BDSG insgesamt auf das Scoring von Auskunfteien 
begrenzt werden. Denn für das bankinterne Scoring sind insbesondere der Zahlungskonten-
saldo, auf dem Zahlungskonto in Anspruch genommene Überziehungskredite, die Zahl von auf 
dem Zahlungskonto mangels Deckung nicht eingelösten Lastschriften und etwaige Pfändungen 
in das Zahlungskonto wichtige Risikoerkennungsmerkmale für die Bonitätsbewertung eines 
Kun-den. Das erkennt auch die bankaufsichtrechtliche Vorschrift des § 10 Abs. 2 KWG an, 
wonach von Kreditinstituten im Rahmen der Bewertung von Ausfallrisiken u. a. das „Zahlungs-
verhalten und (die) Vertragstreue der betroffenen Person“ und „Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen“ einzubeziehen sind. 
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Stellungnahme, 30. September 2025  

 

Zweckbindung  
Aus Sicht von Auskunfteien und Auskunfteinutzern (z. B. Kreditinstitute) ist die in § 37a Abs. 2 
Nr. 3b BDSG-E vorgesehene Zweckbindung problematisch, da sie sich auf die Datengrundlage 
und nicht auf das Scoring-Ergebnis bezieht. Damit besteht die Gefahr, dass eine Auskunftei 
keine Bonitätsauskunft (ohne Scoring) mehr geben dürfte, obwohl dies – allgemein aner-
kannt – der eigentliche Zweck von Kreditauskunfteien ist. Vermutlich liegt ein redaktionelles 
Versehen vor, denn der Bundesregierung geht es wohl eher darum, dass der Scorewert der 
Auskunftei nicht für andere als die beschriebenen Zwecke verwendet werden darf. In der 
Stellungnahme des Bundesrates vom 22. März 2024 wird dieser Aspekt auch angesprochen 
(vgl. BR-Drs. 72/24 Ziff. 5). 
 
Remonstrationsrecht des Betroffenen  

Des Weiteren sollte der Anwendungsbereich von § 37a Abs. 6 BDSG-E auf solche Ent-
scheidungen begrenzt werden, die sich im Sinne des EuGH-Urteils vom 7. Dezember 2023 
„maßgeblich“ auf den Scorewert einer Auskunftei stützen. Im Übrigen ist der Betroffene durch 
das allgemeine Remonstrationsrecht bei negativen vollautomatisierten Entscheidungen nach 
Art. 22 Abs. 3 DSGVO geschützt. 
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